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OZG-Sprechstunde

Begrüßung & 

Organisatorisches zur 

Sprechstunde



• Alle Mikrofone sind während des Vortrags ausgeschaltet

• Zeit für Ihre Fragen ist eingeplant:

• Sie können Fragen stellen, indem Sie Ihre Hand heben 

• Alternativ können Sie Ihre Fragen auch in den Chat stellen

• Für Fragen im Nachgang wenden Sie sich gerne an kommunalvertreter@digitales.nrw.de

• Alle Fragen & Antworten werden im Nachgang auch unter FAQ‘s zur Verfügung gestellt

• Die Folien werden auf unserer Website unter: d-NRW : OZG-Sprechstunde zur Verfügung gestellt
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Organisatorisches zur Sprechstunde
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1) OZG-Monitoring

2) Fragerunde Ablöse Verwaltungssuchmaschine/Einführung Infodienste.NRW

3) Betriebskosten EfA-Dienste

4) Vertragliche Anpassungen Datenschutz aufgrund des OZG-Änderungsgesetzes (neue Rahmenvereinbarung, 

Aufhebung AVV Einzelabrufe)

5) Offener Austausch & Feedbackrunde

Agenda
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• Nachnutzung eines Tools für Land und Kommunen in 

Prüfung

• Ziele: 

➢ Auswertung von Nutzungsstatistiken zu 

Onlinediensten

➢ Auswertung von Verbreitung und 

Digitalisierungsgrad der Onlinedienste

➢ Auswertung Nutzendenfeedbacks

OZG-Monitoring
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• Welche Leistungen sind mit einem Onlineverfahren in welchen Kommunen im Einsatz?

• Nutzung des Dienstes, zeitliche Aufwände, Abbruchquoten, Zufriedenheit

• Lücken erkennen → Wo gibt es Bedarf, EfA-Leistungen oder landeseigene Dienste in die Fläche zu bringen?

• Welche Leistungen werden schon von kommunalen Dienstleistern abgedeckt?

• Erfüllungsgrad SDG

• Status Roll-out zentral finanzierter Dienste

Ziele des Monitorings 
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Übergangsweise: täglicher Export der Infodienste.NRW: d-nrw.de (csv und html)

Übergangsexport
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Datennutzung: Infodienste als zentrale Datenquelle

1. April 2025

Information

Portale

Support (115)

Monitoring

OZG 
Dashboard

SDG

Verfügbarkeit

Infodienste

Onlinedienste

Antragsrouting

Parametrisie-
rung

Grundlagen zur Überprüfung der 
OZG-Umsetzung

z.B. DVDV-Kennung,
E-Paymentinformationen, 
Datenschutzinformationen…

Wo stelle ich meinen Antrag?
Was benötige ich dafür?
Wie erreiche ich den Support?



Anbindung:

• RDFa

• XZuFi-Schnittstelle der Infodienste

Folgende Informationen werden benötigt:

• Leistungsschlüssel: Alle Schlüssel, für die die Organisationseinheit und/oder der Onlinedienst zuständig sind

• Organisationseinheit: Das zuständige Amt inklusive Adresse

• Onlinedienst: Link zum Onlinedienst

Anbindung und Übermittlung
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Betriebskosten EfA-Dienste 

Folgende Dienste werden derzeit vom MHKBD zentral finanziert:

• Einbürgerung (Frist: September 2024)

• Aufenthaltstitel (Frist: November 2024)

• Breitbandportal (Frist: November 2024)

• Eheschließung (Frist: November 2024)

• Führerschein (Frist: November 2024)

• Unterhaltsvorschuss (UVO) (Frist: November 2024)

• Elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA) (Fristsetzung folgt)

• Elterngeld (keine Fristsetzung, alle Kommunen haben Interesse bekundet/EA gezeichnet)



Kommunen, die nicht rechtzeitig zur gesetzten Frist ihr Interesse an der Nachnutzung bekundet haben, 

müssen die Betriebskosten selbst tragen.

Dafür werden die Kosten der Landeslizenz durch die Anzahl an zuständigen Stellen geteilt:

Beispiel:

Die Landeslizenz für einen EfA-Dienst kostet 500.000 Euro im Jahr und es sind 396 zuständige Stellen: 

500.000 Euro / 396 Stellen = 1.262,63 Euro 

Die Kosten werden anteilig ab Nachnutzungsbeginn berechnet.

Beispiel: 

Eine Kommune möchte ab dem 1.10.2025 nachnutzen:

1.262,63 Euro / 12 Monate = 105,22 Euro/Monat 

105,22 Euro x 3 Monate = 315,66 Euro für den Zeitraum Oktober bis Dezember

Preisspanne je zuständige Stelle liegt zwischen rund 500 und 7.000 Euro in 2025 bzw. 

rund 1.000 und 14.000 Euro in 2026.

Die Kosten werden über den Einzelabruf vertraglich festgehalten.

Die Abrechnung der Kosten erfolgt über den Kommunalvertreter.NRW.

Betriebskosten EfA-Dienste 
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Sofern Sie Ihr Interesse fristgerecht bekundet und den Einzelabruf noch nicht 

gezeichnet haben, senden Sie bitte den ausgefüllten und unterzeichneten 

Einzelabruf an das Besondere Elektronische Behördenpostfach (BeBPo, 

Empfängername ist "d-NRW AöR„). 

Sollten Sie unsicher sein, ob Sie für Dienste Interesse bekundet haben, oder falls 

Sie Rückfragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an unser Postfach: 

kommunalvertreter@digitales.nrw.de.

Die Einzelabrufe werden derzeit überarbeitet. Dieser werden in den nächsten 

Tagen auf unserer Website bereitgestellt: 

https://www.d-nrw.de/kommunalvertreter. 

Betriebskosten EfA-Dienste 
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Datenschutzrechtliche Regelungen nach OZG ÄndG

„Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten im länderübergreifenden 

Onlinedienst nach den Absätzen 1 bis 3 ist ausschließlich die den 

länderübergreifenden Onlinedienst betreibende Behörde. Die datenschutzrechtliche 

Verantwortlichkeit der Behörde, an die zum Zwecke der Durchführung des 

Verwaltungsverfahrens personenbezogene Daten übermittelt werden, bleibt 

unberührt.“

§ 8a Abs. 4 OZG



Die neue Rahmenvereinbarung finden Sie unter: https://www.d-nrw.de/rahmenvereinbarung.

Bitte zeichnen Sie die neue Rahmenvereinbarung bis zum 31.05.2025.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

• Redaktionelle Anpassungen (was wird in RV, was in EA geregelt?)

• Neu: Für die Parametrisierung einer OZG-Verwaltungsleistung sind die erforderlichen Parameter durch die 

Kommune einzutragen

• Bleibt: Die Pflege der Eintragungen in den Portalverbund liegt in der Verantwortung der Kommune

• Entfällt: Anlage AVV (stattdessen getrennte datenschutzrechtliche Verantwortung)

• Die ursprünglich gezeichnete Rahmenvereinbarung inkl. AVV wird mit der Zeichnung der neuen 

Rahmenvereinbarung aufgehoben.

Neue Rahmenvereinbarung
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Wer muss aktiv werden?

• Kommunen, die einen Einzelabruf inkl. AVV abgeschlossen haben

• Kommunen, die einen Dienst nachnutzen möchten und sich nach der Frist gemeldet haben (also Betriebskosten 

selbst tragen müssen).

Wer muss nicht aktiv werden?

• Kommunen, die einen Einzelabruf ohne AVV abgeschlossen haben

Dienste:

• Aufenthaltstitel 

• Einbürgerung 

• Elterngeld 

• Führerschein 

• Unterhaltsvorschuss 

• Dienste der Sozialplattform (hierzu wird das Team der Sozialplattform separat auf Sie zugehen)

Nicht betroffen:

• eWA (AVV nicht vereinbart)

• Ehe (AVV nicht vereinbart)

• Breitband (noch nicht final geklärt, da FV enthalten ist)

• UBS (Antragsdaten werden im Onlinedienst bearbeitet)

Vorgehen Zeichnung EA/Aufhebung AVVen
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Wie werden die AVVen der Einzelabrufe aufgehoben?

1. Bestätigung per E-Mail: Sie bestätigen uns die Aufhebung aller vereinbarten AVVen per E-Mail. Sollte uns 

innerhalb von 14 Tagen keine Rückmeldung von Ihnen vorliegen, werten wir dies als Ihre Zustimmung. 

2. Zeichnung neuer Einzelabruf: Alternativ können Sie Ihre bestehenden Verträge mit unseren neuen 

Einzelabrufen aktualisieren. Diese sind beim jeweiligen Dienst auf unserer Website https://www.d-

nrw.de/kommunalvertreter hinterlegt. Der ursprünglich gezeichnete EA inkl. AVV wird mit der Zeichnung des 

neuen EA aufgehoben.

Wie werden die Kommunen informiert?

• Über die heutige OZG-Sprechstunde

• Per E-Mail an den „digital@musterstadt.de-Verteiler“

• Auf unserer Website unter https://www.d-nrw.de/faqs-kommunen

Wo finde ich die Unterlagen?

• Neue Rahmenvereinbarung: https://www.d-nrw.de/rahmenvereinbarung

• Neue Einzelabrufe: Auf der Website für den jeweiligen Dienst https://www.d-nrw.de/kommunalvertreter

(Aktualisierung läuft noch)

Vorgehen Aufhebung AVVen in den EAs
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